
#ST# Bundesbeschluss
über die Volksinitiative «für eine finanziell tragbare
Krankenversicherung (Krankenkasseninitiative)»

vom 23. März 1990

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Prüfung der am 30. April 1985 eingereichten «Volksinitiative für eine fi-
nanziell tragbare Krankenversicherung (Krankenkasseninitiative)» '),
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 24. Februar 1988 2\,

beschliesst:

Art. l
1 Die Volksinitiative vom 30. April 1985 «für eine finanziell tragbare Kranken-
versicherung (Krankenkasseninitiative)» wird Volk und Ständen zur Abstim-
mung unterbreitet.
2 Die Volksinitiative lautet:

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

Art. 34bis Abs. 3-7 (neu)
3 Bund und Kantone gewährleisten eine bedürfnisgerechte Versorgung der
Bevölkerung mit medizinischen Dienstleistungen im Rahmen der Kranken-
und Unfallversicherung sowie deren wirtschaftliche Durchführung. Zur Si-
cherstellung der Wirtschaftlichkeit erlassen sie insbesondere Tarif- und Ab-
rechnungsnormen.
4 Die Krankenversicherung ist durch die vom Bund anerkannten Kranken-
kassen durchzuführen. Sie umfasst insbesondere Behandlungskosten und
Geldleistungen bei Krankheit, Mutterschaft und, sofern hiefür anderweitig
keine Versicherung besteht, bei Unfall und Geburtsgebrechen. Den Kran-
kenkassen steht es frei, auf die Kranken- und Unfallversicherung bezogene
Zusatzversicherungen zu betreiben. :

5 Der Bund richtet den Krankenkassen Beiträge aus zur Abgeltung der ihnen
durch Verfassung und Gesetz auferlegten sozial- und gesellschaftspolitischen
Verpflichtungen, wie namentlich zur Sicherung der Solidarität zwischen den
Geschlechtern und zwischen den Generationen.
6 Die Kantone ermässigen in der Krankenversicherung durch angemessene
Beiträge die Prämien und Kostenbeteiligungen für wirtschaftlich schwächere
Versicherte. Der Bund erlässt hiefür Rahmenbestimmungen. Auferlegen die
Kantone den Krankenkassen weitergehende Verpflichtungen als das Bundes-
recht, so haben sie diesen die daraus erwachsenden Mehrkosten zu vergüten.
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7 Der Bund regelt das Verhältnis zu den übrigen Zweigen der Sozialversiche-
rung sowie anderen Leistungspflichtigen.

Übergangsbestimmungen An. 20 (neu)')

Von dem der Annahme der Verfassungsbestimmungen von Artikel 34bis Ab-
sätze 3-7 folgenden Kalenderjahr an bis zum Inkrafttreten der auf sie ge-
stützten Gesetzgebung richten sich die Bundesbeiträge an die Krankenkassen
nach den Bestimmungen, die für 1974 Geltung hatten.

Art. 2

Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die Volksinitiative zu
verwerfen.

Ständerat, 23. März 1990 Nationalrat, 23. März 1990

Der Präsident: Cavelty Der Präsident: Ruffy
Die Sekretärin: Huber Der Protokollführer: Koehler
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> > Die Volksinitiative verlangte die Einführung der Bestimmung als Artikel 19 der
Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung. Da die Bundesversammlung am
23. März 1990 auch den Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Stopp dem Atom-
kraftwerkbau (Moratorium)» verabschiedet hat, die ebenfalls die Ergänzung der
Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung durch einen Artikel 19 vorsieht, wird
der in der hier wiedergegebenen Volksinitiative vorgeschlagenen Bestimmung die Ar-
tikelnummer 20 der Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung gegeben, da die
Bestimmungen der beiden Volksinitiativen einander nicht ausschliessen.
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